
37-0015 (11.93)

Flugauftrag (im Original an Bord mitzuführen)

Name:                                                                                               Vorname:                                                                        

Luftfahrzeug:                                                                                   Eintragungszeichen:                                                      

Startflugplatz:                                                                                                               

1. Zwischenlandung in                                                                                                 (Landebestätigung)

2. Zwischenlandung in                                                                                                 (Landebestätigung)

Anmerkung:

Für PPL A und B muß einer der Zwischenlandeplätze mindestens 100 km vom Startflugplatz entfernt sein. Für PPL C genügt ein Überlandflug über eine
Flugstrecke von 50 km.

Obengenannte hat den Auftrag, eine Navigations-Dreiecksflug/Navigationsflug gemäß den Vorschriften der LuftPersV vom
13.02.1984 (BGBl. I S. 265) durchzuführen. Bei jeder Zwischenlandung ist vollzutanken und die Flugschule anzurufen. Die
Mitnahme von Personen und Tieren ist nicht gestattet.

Art des Kraftstoffes:                                                 Art des Schmierstoffes: ____________________

Bei Notlandungen sind zu benachrichtigen:
• die Flugschule/Ausbildungsunternehmen

• nächstgelegene Polizeidienststelle

Hiermit wird bestätigt, daß
1. die vorgeschriebenen Überholungen und Nachprüfungen, insbesondere die 100 Stundennachprüfung, die durch

Beschädigungen notwendig gewordenen Reparaturen sowie Änderungen und die vom Luftfahrtbundesamt zur Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit angeordneten Nachprüfungen ordnungsgemäß durchgeführt sind;

2. das Luftfahrzeug so beladen ist, daß die Betriebsgrenzwerte eingehalten werden und die Nutzlast ordnungsgemäß
untergebracht ist;

3. die vorgeschriebenen Dokumente an Bord sind;

4. die erforderliche Flugvorbereitung gemäß § 3a LuftVO ordnungsgemäß durchgeführt wurde;

5. der Flugschüler in die Luftraumstruktur der Flugstrecke (insbesondere Luftraum C und D) eingewiesen wird;

6. der Flugschüler zur Ausübung des Sprechfunkdienstes berechtigt ist und über notwendige Kenntnisse in den
Sachgebieten Luftrecht/Luftverkehrs- u. Flugsicherheitsvorschriften, Flugnavigation, Metrologie und Technik verfügt.
Eine theoretische und praktische Einweisung in besondere Flugzustände, in das Verhalten in Notfällen und bei Unfällen
sowie mindestens zwei Überlandflugeinweisungen wurden durchgeführt.

                                                                        
Ort, Datum

                                                                                                                                                
Name und Unterschrift des Fluglehrers Unterschrift Flugschüler

Anlage
Flugdurchführungsplan (z.B. LBA Vordruck)

Verteiler: Original - Flugschüler
                Durchschrift - Fluglehrer


